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St.M. VII A - ll c/45.

Prag, den 17. Februar 1945.1530

KR-FS:

An Herrn

Generaloberst Schörner,

Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte,

Feldpostnummer: 23 079.

Sehr verehrter Herr Generaloberst !

Nach Ihrem Telefonanruf habe ich mich in der bewußten

Angelegenheit sogleich mit General Toussaint in Ver-

bindung gesetzt, mußte aber feststellen, daß sein

Schreiben bereits abgesandt war.

O3tHe i l H i t le r'!

Ihr

gez. F r a n k
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St.M. VII A - 11 c/45.

Prag, den 17. Februar 1945.

1945

17.

1.)

KR-PS:

An Herrn

Generaloberst Schörner,

Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte,

Feldpostnummer: 23 079.

Sehr verehrter Herr Generaloberst !

Nach Ihrem Telefonanruf habe ich mich in der bewußten

Angelegenheit sogleich mit General Toussaint in Ver-

bindung gesetzt mußte aber feststellen, daß sein

Schreiben bereite abgesandt war.

C

Heil Hitler

Ihr

gez. Frank

<

2.) Zum Vorgang.

C. Xli
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Anmerkungen zum Schreiben des Luftgaukommandos VIII

an den Oberbefehlshaber der Meeresgruppe Mitte vom

14.Februar 1945.

1H/2

Der an Herrn Generaloberst Schörner gerichtete Antrag

wendet sich gegen die bieher vom OkW erlassenen Befehle

hinsichtlich der dem Wehrmachtbevollmächtigten zuetem

henden territorialen Befehlsbefugnisse gegenüber der

gesamten Luftwaffe innerhelb des Protektorates,mit Aus=

nahme der Fliegenden Verbände und der Flakartillerie,

solange sich diese im Einsatz gegen Luftziele befindet.

Diese Befehle wurdotevcA OkW erlassen, weil die Befehls=

befugnisse über diavhuftwaffe in Protektorat von den ver=

schiedensten Luftwaffendienststellen ausgingen und infol=

gedessen auf keinen einheitlichen Nenner zu bringen waren.

Es war nicht einfach eineßäffleitliche Führung inner=

halb des Protektorates gegeniber der Luftwaffe

a) in allen Mobilmachungsvorbereitungen der Luftwaffe

(Gneisenau)

b) in der Einheitlichkeit der Verteidigungsmassnahmen

innerhalb der Standorte und

c) eine Einheitlichkeit etwaiger Kampfführung und

d) in der Aufstellung von Kampf- und Alarmeinheiten

zu erreichen.

Diese sachlich notwendigen Befugnisse des Wehrmachtbem
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vollmächtigten, die 'ihre Vervellständigung dadurch

erfahren, dass in gleicher Hinsicht die Waffen-SS, die

Polizei, der RAl, der Volkssturn, der verstärkte Grenz=

aufsichtsdienst usw.. organisiert und unterstellt sind,

sollen durch den Antrag des Luftgaues ViIl wieder hin=

fällig gemacht werden mit der Begründung, daes ein " zu

Z

langer und umstlindlicher Dienstweg über den Reichspro=

&

tektor, bezw. Wehrmachtbevollmächtigten nachteilig wirke ".

Die ganze Angelegenheit hat nur insoferng mit einem

Dienstweg etwas zu tun, als vor der Neuregelung durch Okw

die Dienstwege lange und unentwirrbar waren. Dies war

darauf zurückzuführen, dass die im Protektorat befind=

lichen Luftwaffeneinheiten der Luftflotte Reich oder der

Luftflotte lo oder dem Gnef des Ausbildungswesencoder

den zuständigen Waffengeneralen unterstanden, sodass die

Luftwaffeneinheiten des Protektorates von diesen verschie=

denen vorgesetzten Dienststellen ihre sich teilweise wider=

sprechenden Befehle erhielten, z.T. von 2 vorgesetzten

Stellen bekamen.

Auf Veranlassung des Wehrmachtbevollmächtigten wurde

bei OKW erreicht, dass für Mobilisation (Gneisenau) und

Kampfführung nur noch der Wehrmachtbevollmächtigte unmit=

telbar für die gesamte Iuftwaffe,nit Ausnahme fliegender

Verbände und eingesetzter Flakartillerie zuständig, ist.
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Erst hierdurch war es möglich,die selbständigen Kusbau-

Massnahmen von Luftwaffenanlagen,die ohne Rücksicht auf

Ausbau und Verteidigungsmasenahmen der unmittelbar be=

nachbarten Standorte erfolgten, in ein einheitliches

Verteidigungssyaten je Standort und Kampfkommandant zu

tr-führen. Diesea würde durch den Antrag des Luftgaues VIII

OLtv

wieder zerschlagen werden, webei bereits aus der Ziff.1)

dieses Antragee hervorgeht, dass " die Kampffuhrung

der Binheiten des Luftgaues VIII im gesamten Protektorat

im Benehmen mit der Heeresgruppe Mitte, der Luftflotte

Reich,bezw. der Luftflotte 6 " erfelgt, wobei " grund=

sätzlich die Bodenorganisation und die luftgaucigone

Flakartillerie dem Luftgaukommando unterstellt wird ".

Dernach würden alpo & Dienststellen wieder in die terri=

toriale Kempfführung eingreifen, wobei vom Iaftgau VIII

übersehen worden ist, dass es Dienststellen im Luftgau=

bereich gibt, die nach wie vor auch noch der Einwirkung

3a1CA

anderer vorgesetzten Luftwaffendienststellen unterworfen

sind.

Es iet selbstverstindlich, dass die Kampfführung

aller bewaffneten Teile des Protektorates in Einverneh=

men mit der Heeresgruppe Mitte erfolgt, insbesondere wo

diese Kampffuhrung von der Operationszone erfasst wird,

während in der Hinderlandszone der territoriale Befehls=
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haber, nämlich der W Bv, allein dem Führer und der

kümpfenden Pront (Heeresgruppe Mitte) für Ruhe und

Ordnung verantwortlich ist. Diese Verantwortung auf

die Wehrmachtyteile, womöglich noch auf alle beste=

henden Organisationen der Waffenträger aufzuteilen, hiesse,

niemanden verantwortlich su hachen und sowohl bei An=

griffen des inneren wie des Eusseren Feindes eine

Katastrophe herbeizuführen.

Die übrigen Punkte des Antrages des Luftgaues VIII

sind zwar nebensächlicher Natur, tragen aber auch so=

wohl hinsichtlich der Unterbringung der Luftwaffe

wie des Ausbaues von Anlagen eine dezentralisiercndo,

den Wehrmachtbevollmächtigten ausscheidende Tendenz.

Eineichtlich.der ünterbringung überhaupt von Dienst=

stellen ist nach mühevoller Arbeit ein Unterbringungs=

stab unter einem General gebildet worden, in dem die

zivilen Belange und milftfrischen zentral straff ge=

handhebt werden, weil nur auf diesem Wege die wider-

streitenden Wünsche und Interessen der verschiedenen

Wehrmachtteile und des zivilen Sektors im Interesse

der Kriegführung auf einen Nenner gebracht werden kön=

nen und auf diese Weise schnell und reibungclos die

Unterbringungswünsche aller ihre Erledigüng finden.

Somit zeigt der Antrag des Luftgaues VIII ein be=



dauerliches Niveau, da er nicht in das grosse Ganze

sieht, sondern sich von Gendaken einer luftwaffen-

interessenmässigen Einstellung leiten lässt, zudem

die Rechte und Pflichten des Wehrmachtbevollmächtigten

Cr-

auszuschalten trachtet, deren Raltung von ausschlag=

gebender Bedeutung für Ruhe und Ordnung im Protek=

torat ist.

Liend,

Generalmajor

NST2N



Abschrift

8

Der Kommandierende General und

Görlitz; den 14.2.45

Befehlshaber im Luftgau VIII

Durch Kurieroffizier

Betr.: Besondere Verhältnisse im

Protektorat.

An den

Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte

Herrn Generaloberst S c h o e r n e r

Die besonderen Verhältnisse im Protektorat müssen sich

auf die Kampfführung wegen zu langer und umständlicher Dienst-

wege über den Reichsprotektor bzw. Wehrmachtbevollmächtigten

nachteilig wirken.

Der Luftgau VIII bittet deshalb folgende Forderungen ent-

gegen zu nehmen:

1.) Die Kampfführung der Einheiten des LG VIII im gesamten

Protektorat erfolgt im Benehmen mit der Heeresgruppe Mitte,

der Lfl.Reich bzw. der Lfl.6. Crundsätzlich bleibt die

Bodenorganisation und die luftgaueigene Plakart. hinsicht-

lich Kampfführung dem Luftgaukommando unterstellt. Der

Einsatz von Horstkommandanturen im Erdkampf erfolgt im

Rahmen des Heeres nach Zerstörung bzw. Entvorratung der

Lw.Anlagen, gemäß Befehl des Reichsmarschalls.

Der Luftgau VIII erhält Vollmachten selbständig die

Pliegerhorstzonen uhd sonstigen Lw.Anlagen zur Verteidigung -

auch gegen innere Unruhen - auszubauen.

2.) Der Luftgau VIII erhält die Genehmigung wegen Auflöckerung

und Unterbringung von Dienststellen der Iw. in den Liegen-

schaften der Horstzonen, mit den örtlich zuständigen Dienst-

stellen direkt zu verlandeln.

3.) Inanspruchnahme von landeseigenen Arbeitskräften für den

Einsatz im Rahmen des Luftgaues erfolgt in Benehmen mit den

örtlichen Dienststellen.

gez. F i s ch e r

/V.B.

General der Flieger



Abschrift
Gch Rommandsfache.
P e r n s c h r e
KR
An
6
Chef OKW
Nachr.: Befehlshaber d.Ers.Heeres - Reichsführer SS Himmler
OKL / Chef des Generalstabes
Heeresgruppe Mitte
Deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren.
-
Der Kommandierende General und Befehlshaber im Luftgau VIII, General
der Plieger Fischer, hat, ohne mich bei nachträglichen Besuch hiervon
in Kenntnis zu setzen, unter dem 14.2. einen Antrag an den Oberbefehls-
haber der Heeresgruppe Mitte gerichtet,'der entgegen allen vom OKW ge-
gegebenen Befehlen bezweckt, mich in meinen territorialen Befugnissen
gegenüber der Luftwaffe und in deren Vertretung gegenüber dem Deutschen
Staatsminister auszuschalten, an dessen Stelle er außerden den Dienst-
weg über den Reichsprotektor als gegehen ansieht.
Des weiteren hat General Fischer an 14.2. in meinem Dienstgebäude
2 im Wachdienst hefindliche Soldaten, ohne hierzu berechtigt oder ver-
anlaßt zu sein, verhaftet und entwaffnet, ferner unberechtigterweise
meinen während eines Pliegeralarms diensttuenden Luftschutzoffizier
widerrechtlich Befehle erteilt und einem im Luftschutzraum angetroffe-
nen Oberzahlmeister ohne Grund sein Soldbuch abgenommen. Ein in seiner
Begleitung befindlicher Oberst hat ohne Grund einen im Wachdienst be-
findlichen Soldaten mit der Pistole bedroht.
Ich habe gegen General der Flieger Fischer und den Oberst ein kriegs-
gerichtliches Verfahren wegen Widersetzung und tätlichen Angriffs
gegen eine Wache bzw. Antsanmaßung nach § 96, 97, 111, 12o M.St.G.B.
beim Beichskriegsgericht veranlaßt.
Im Zusammenhang hiermit bitte ich um sofortige Ablösung des Generals
der Plieger Fischer und des mir den Namen naeh nicht bekannten Oberst,
da auf Grund dieser Vorfälle eine für die Kriegsaufgaben des Protekto-
rats gedeihliche Zusammenarbeit nicht möglich ist.
Der Deutsche Staatsminister sieht im obigen Antrag des Generals Fi-
scher, der der vom Führer sngeordneten Gesamtorganisation im Raume
Böhmen und Mähren widerspricht, eine Gefährdung der bisher bewährten
Zusammenarbeit zwischen Staatsminister und Wehrmachtbevollmichtigten
und schließt sich meinem Antrag an.
Wehrmachtbevollmächtigter und Befehlsheber im Wehrkreis
F.d.R.:
Mum
Böhmen und Mähren, Prag
gez. To u s s a i n t
Generel d. Inf.
Ia Nr. 252/45 g.Kdos. vom 16.2.45.
Hauptman
/v.B.
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Görlitz, den 7. Pebruar 1945

und Befehlshaber im Luftgau VIIl

II Br. B.Nr. G0√78/45 g.Kdos.

DurchKurier

An den

Reichsminister für Böhmen und Mähren,

11/2

Herrn Reichsprotektor Dr. F r a n k ,

persönlich !

P rag.

Sehr geehrter Herr Reichsprotektor !

Auf Befehl des Oberbefehlshaber der Luftwaffe werde

ich ab l0.2.45 die im Protektorat liegenden Verbände der Bo=

denorganisation und des Nachschubs der deutschen Luftwaffe in

den Luftgau VIII übernehmen.

Mein Gefechtsstand befindet sich z.Zt. in Görlitz,

ein Teil des Stabes in der Verlegung in den Raum Prag• Führer

dieser Teile: Oberst Altermann, der Überbringer dieses Brie=

fes, und Generalintendant Dr. Eder.

Ich selbst werde noch in diesem Monat Ihnen meinen

Dienstbesuch erstatten.

Heil Hitler !

siene

Ihr
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DER OBERBEFEHLSHABER

H.Qu., den 7.2.1945.

DER HEERESGRUPPE MITTE

Lieber Herr Staatsminister!

Haben Sie besonders herzlichen Dank für das

phantastische Buch "Prag im Lichtbild". Sie haben mir damit

eine aufrichtige Freude bereitet.

Sie dürfen überzeugt sein, dass wir das Menschen-

mögliche schaffen, um die Front stabil zu halten. Es wird

immer wieder Krisen geben; wir sind aber stets besser darauf

eingestellt und der Bolschewist spielt auch schon billiger.

Z.Zt. haben wir besondere Sorgen beiderseits Brieg; ich

hoffe aber auch diese Dinge hinzubringen.

Ein grösserer Schwerpunkt zeichnet sich nach wie

vor zwischen Breslau und Glogau ab, wir sind aber auch

nicht untätig.

Mit der Bitte um Grüsse an meinen alten Kameraden

Toussaint und in der Hoffnung, Sie in ruhigerer Zeit einmal

besuchen zu können bin ich mit

HeilHitler

Ihr

lomr.

An den

Deutschen Staatsminister

Si

für Böhmen und Mähren

Obergruppenführer F r a n k

ρrag
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Der Deutsche Staatsminister.

7.vebr.1945.

(p.d.)

ga St.M. 36/45.v reb gndtiwiou et .neem momdebs

gnviqödosenÀ nesoltee zente ni gsrd ni obszeg dole tatea

.netleidotfgödetiapitetnu meitvts bne dedoelzéaklts deffe

-Ten i Na  l efttovd nshnfenu nat retnt

-rewed ged bredoozgatns edosn mena gnffeteegtelt

netenebiedePid l.) zuman dennebet oxdw eta tal megtftete

mi bnw eggld Teb Befehlshaber dor Buftzlotte Reich,zU

meuegtlud aeb snd Herrn Generaloberat Stumpff,adnI

nedotgqat Be  nne aegez  sto

-       

.nelleeaos

 Ct   C

! i s f Für Thr Schreiben von 29.l.d.je., das ich eoeben er-

hielt, danke ich verbinalich. Selbetverständlich ge-

schieht meinerseite alles, wa den Luftgau Böhmen und

Mähren, dessen Erriehtung ich sehr begrüße, unterzu-

bringen. Ich wuß jedoch darauf aufmerkeam machen, daß

Prag - wia überhaupt das Protektorat - raummäßig auf

das äußerste beaneprucht let wnd die Nachrichtenmittel

völlig überlastet sind. Schon vor geraumer Zeit hat

mit dem Einsetzèn des Luftterrors im übrigen Reichs-

gebiet eine wafangreione Verlagerung von Rüstungsbe-

trieben in das Protektorat ststtgefunden, die den

Rückgriff auf-die Hehrzahl aller freien Objekte not-

wendig machte. Durch die Frontlage im Oeten ist nun

das Protektorat über Nacht Nechschub- und teilweise

auch Operationsgebiet geworden. Die Zahl der in den

Raua abgestellten Einsatzverbände wächst ständig. Aus-

serdem hat das Protektorat l00.000 Ostflüchtlinge und

die erste ungarische Armee in Stärke von l20.000 Mann

VAIT8
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aufnehmen müssen. Die Rückwirkung der Gesamtentwicklung
zeigt sich gerade in Prag in einer restlosen Ausschöpfung
aller ailitärischen und zivilen Unterkunftsmöglichkeiten.
Unter dieaen Umständen bezweifle ich, ob sich die Quar-
tiergestellung Ihrem Wunsche entsprechend in Prag bewerk-
stelligen läßt. Sie wäre jedenfalls nur im bescheidensten
Umfange uöglieb. Aus meiner Kenntnie der Dinge und im
Interesse einer beldigen Arbeitsaufnahme des Luftgaues
möchte ich anregen, entsprechend der ursprünglichen
Planung auf den Raum wn Libochowitz an der Eger zurück-
zugreifen.
1 toredef
niste
KeilHitler!
FEB
Rs
BAC
EASO
oee
o0
alaned
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i81
meite
2.)
G.R. mit 2 Anlagen
EU
2018
Herrn General Toussaint,
MU
Whahn12.2.45
-Standartenführer Dr.Weinmann,
ted
TOEIBIS
C
Herrn Dr.v.Watter,
13.2.45
r0
d)
Herrn Dr.Müller und
-adagntelg cov
41240
e)
Herrn Dr.Fischer
noh atb nn
0
b
-don atletdO cstzur Kenntnis übersandt.
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Archie
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Der Oberbefehlshaber

St.Qu., aen 29.1.1945

14

der Luftflotte Reich

inlster

Elng.:

- 7. FEB. 1045

An den

Herrn Reichsprotektor und Staatsminister

SS-Obergruppenführer

Frank

Prag

Sehr geehrter Herr Staatsminister !

Durch die überraschende Entwicklung der Lage

hat sich der Herr Reichsmarschall gezwungen gesehen,

für das Protektorat Böhmen und Mähren einen eigenen

Luftgau einzurichten und zu befehlen.

Trotz führungsmässig äusserster Dringlichkeit

ist es dem damit beauftragten Luftgau XVII in Wien

nicht gelungen, für den aus Finnland zurückgekehrten

Stab im Protektorat ein geeignetes Stabsquartier zu

erhalten. Da keine zusätzlichen Nachrichtenmittel zur

Verfügung stehen, muss der Standort des Stabsquartiers

in Prag oder in unmittelbarer Umgebung eingerichtet

werden.

Je länger die Arbeitsfähigkeit des Stabes

hinausgezögert wird und je weiter die Entwicklung an

der Ostfront fortschreitet, um so unübersehbarere

St.M

sh/2r-f \}
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Folgen muss eine weitere Verschleppung der

Quartiergestellung nach sich ziehen.

Ich wäre Ihnen, Herr Staatsminister,

besonders dankbar, wenn Sie dem mit der Führung

des Luftgaues XV beauftragten General Bülowius,

der sich bei Ihnen persönlich melden wird, jede

Unterstützung angedeihen lassen, bevor ich mich

um Unterstützung an höhere Dienststellen wenden

muss.

Aeil Hitler !

Archi

47147

S

90
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Abschrift.
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Der Oberbefehlshaber sl

bog St.Qu., den 29.1.45

der Luftflotte Reich

S AGAP UN

! Teltih ftel

An den g8.8eg

Herrn Reichsprotektor und Staatsminister

SS-Obergruppenführer F r a n k

Prag

Sehr geehrter Herr Staatsminister !lal

Durch die überraschende Entwicklung der Lage hat

sich der Herr Reichsmarschall gezwungen gesehen, für das

Protektorat Böhmen und Mähren einen eigenen Luftgau ein=

zurichten und zu befehlen.

Trotz führungsmässig äusserster Dringlichkeit ist es

dem damit beauftragten Luftgau XvII in Wien nicht gelungen,

für den aus Finnland zurückgekehrten Stab im Protektorat

ein geeignetes Stabsquartier zu erhalten. Da keine zusätz=

lichen Nachrichtenmittel zur Verfügung stehen, muss der

Standort des Stabsquartiers in Prag oder in unmittelbarer

Umgebung eingerichtet werden.

Je länger die Arbeitsfähigkeit des Stabes hinausge=

zögert wird und je weiter die Entwicklung an der Ostfront

fortschreitet, um so unübersehbarere Folgen muss eine

weitere Verschleppung der Quartiergestellung nach sich zie=

hen.

Ich wäre Ihnen, Herr Staatsminister, besonders dankbar,

wenn Sie dem mit der Führung des Luftgaues XV beauftragten

General Bülowius, der sich bei Ihnen persönlich melden wird,
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Vpeopa

Te

jede Unterstützung angedeiehen lassen, bevor ich mich

um Unterstützung an höhere Dienststellen wenden muss.

Heil Hitler !

gez.Stumpff

Generaloberst

Abschrift an

Befehlshaber Luftgau XV,

2op Ssepes

Herrn General der Flieger

Bülowius

elb dorod
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Der Vorsitzer

der Raumbewirtschaftungskommission

des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren

Prag IV,  n.30.Jan uar  1945

17

Czernin-Palais

Fernsprecher-Nr. 093

Tgb.-Nr..R.BW.K. 94/45 g

Geheim!

Betr. : Unterbringung des Lg.Kdos XV

nl'eram

30 JAN. 1945

-Obergruppenführer Staatsminister F r.a n k

vorgelegt.

Für das Luftgaukommando XV war der Raum

um Libochowitz a.d. Eger vorgesehen. Zur Verfü-

gung gestellt werden sollten:

das Schloss Libochowitz, auf das der Reichsar-

beitsführer verzichtet

hat,

die Haupt- und Volksschule in Libochowitz

ein Siechenheim in Libochowitz,

eine ehem. tschech. Bunkerkaserne,

ein Hotel und

einige kleinere Räume.

Die Nachrichtenanschlüsse glaubt der Leiter der

Abteilung IX, Abteilungspräsident Dr. Müller,

sicherstellen zu können.

Gestern besuchte mich der kommandierende

General des Lg. XV, General der Flieger Bülowius

und sagte mir, dass die Entscheidung, ob er ins

Protektorat gehe, oder in Dresden bleibe, noch

ausstehe.

Soeben ruft mich General B ü l o w i u s

aus Dresden an und teilt mir mit, Generaloberst

S t u m p f, der Chef der Luftflotte "Reich"

habe entschieden, dass das Luftgaukommando XV

sofort ins Protektorat verlegt werde, und zwar

nach Prag oder in die unmittelbare Umgebung von

Prag. Er habe Generaloberst Stumpf darauf auf-

merksam gemacht, dass eine eingehende Prüfung

4 de ac ly 

St.M.V4-1ia/45g
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durch die Nachrichtenoffiziere des

Wehrmachtbevollmächtigten und den

Leiter der Abteilung Post des Deutschen

Staatsministeriums ergeben habe, dass

in Prag nicht genügend Fernsprechverbin-

dungen für das LgKdo XV freigemacht wer-

den könnten. Generaloberst S t u m p f

habe erklärt, er werde sich persönlich

an den Herrn Staatsminister wenden. Ge-

neralmajor von B r i e s e n hat mir

soeben nochmals bestätigt, dass die Prü-

fung der Nachrichtenmöglichkeiten für

den Standort Prag negativ ausgefallen

sei.

Atisni

47144
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Deutfdhes Statsmial leciua
Fernschreibstelle
für 
23./1 fi
40
Eing.
DL.SIuctsm.R.
Igh. Ne.
248/45g
Weitet en
GEHEIM
Laufende Nr.
Fernschreibname
Angenommen:
Befördert:
Aufgenommen:
Datum:
_19
19
um:
ulsteramt
Datum:
'ccom
tio cler
an:
2 4. JAN. 1945
um:
Dur  e
uaa
durch:
Rolle:
7n:
5T
GEHEIM--
2
--
Vermerke:
Q E M - + KR LBNV
890 24.1. 1140.=
Fernschreiber
Posttelegram.
vUn:
Fernspruch:
AN DEUTSCHE STAATSMINISTER BOHEMEN - MAEHREN P R'A G .-
Abg
BOEHME N- MAEHREN P R'A G :-
GLTD : DT. STAATSMINISTER
W I E N.- ANTRAG
DES LGK. ROEM.3sort)
LGK. ROEM. SIEBZEHN
SIEBZEHN AUF FREIGABE
SCHLOSZ LIBOSCHOWITZ FUER
NEUAUFZUSTELLENDEN STAB LGK: ROEM. FUENFZEHN UND GESTELLUNG
VON ERSATZOBJEKT FUER SCHLOSZ ALS AUSWEICHE FUER RAD WIRD MIT
ALLEM
NACHDRUCK
UNTERSTUETZT: DA ANDERE GEEIGNETE UNTERKUFT
NICHT GREIFBAR UND AUFSTELLUNG LUFTGAUSTAB INFO' GE LAGE
BESCHLEUNIGT DURCHGEFUEHRT
WERDEN
MUSZ. WIRD UM SCHNELLSTE
ERLEDIGUNG
GEBETEN.=
OKL. AUSQU: STAB ( ROEM: ZWEI ) I A
2 2 NR
328 /45
GEH V.
GEZ SONNENBURG; GENLT. NR
24.1.
45
Fernsprechanschluß des Auftraggebers
Unterschrist des Auftraggebers
808. * Vil. 43. 3ugn Sonide, Berlin 62
$\s4-11/45gq
St. M.
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Minlsteram

Eing.:

- 2. FEB. 1945

Libaffji.
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Der Höhere - und Polizeiführer Main

Nürnberg, den 17. Januar 1945.

in den Gauen Bayreuth, Franken und Mainfranken

Lud

und im Wehrkreis XII

Minlstera

sTe

Eing.:

24. JAN. 1945

Der Höhere Kommandeur

der Kriegsgefangenen

im Wehrkreis XIII

Geheiml

Nr. 107 g/45.

An den

Höheren #- und Polizeiführer Böhmen - Mähren

in Prag.

Betreff: Strafsache gegen den Hauptmann d.R.z.V. M a i .

Bezug:

Meldung des Kommandeurs der Kriegsgefangenen im

Wehrkreis XIII an #-Obergruppenführer Dr.Martin.

1 Anlage.

Anliegend wird das Urteil des Gerichts der Division

Nr.4l3 in der Strafsache gegen den Hauptmann d.R.z.V. Josef

M a i überreicht. Mai gehört, wie aus dem Urteil ersichtlich

ist, seit 1938 der NSDAP., Ortsgruppe Karlsbad, an und ist

seit 30.I.44 4-Hauptsturmführer. Obergruppenführer Dr.Martin

hat Unterzeichneten beauftragt, die Angelegenheit Ihnen,

Obergruppenführer, in Vorlage zu bringen, da er der Auffassung

ist, daß Sie nicht werden umhin können, aus der Angelegenheit

auch mäßig im Hinblick auf Mai gewisse Konsequenzen zu ziehen.

I.A.

Mompu.

#Standartenfupter.

Glank

An penfokn

4^{21=

M.√-10/45q

144/45



Abschrift von Abschrift.
Gericht 'der Division Nr.4l3
St.P.L. III Nr. 174 / 44.
Geheim!
Feldurteil
Im Namen des Deutschen Volkes !
In der Strafsache gegen den Hauptm. Josef M a i , Ldsch.Btl.
840 Marktredwitz, geb. 4.l.ls■l in Hainsbach/Sud.Gau, wegen Mißbrauch
der Dienstgewalt zu nicht dienstlichen Zwecken hat das am 4.lo.l944
zu Nürnberg zusammen■etretene Feld-Kriegs-Gericht, an dem teilge=
nommen haben
als Richter
Kriegsgerichtsrat Dr. B e c k , als Verhandlungsleiter,
Major
Tröger,
Gren.Ers.Batl. 21 Fürth,
Hptm.
gaum,
Lehrg.f.gen.Offz. Nürnberg,
als Vertreter der Anklage:
Kriegsgerichtsrat S e y'b
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle:
Heeresjustizinspektor W e b e r
für Recht erkannt:
Der Angeklagte wird wegen Mißbrauch der Dienstgewalt zu nicht dienst:
lichen Zwecken zur Gefängnisstrafe von
9-neun- Monaten und zum Rangverlust
verurteilt.
Gründe:
Der Angeklagte ist jetzt 53 Jahre alt, verheiratet und hat l Kind.
Nach der Volks= und Bürgerschule hat er 4 Jahre die Handelsakademie
in Gablonz besucht. Er war dann in der Hauptsache selbständig und
hatte lo Jahre lang eine Bankd= und Wechselstube in Budapest. Seit
1939 ist er Sachbearbeiter bei der Devisenstelle Karlsbad, Den Welt=
krieg hat er beim Geb.Art.Reg. l2 mitgemacht, ist l9l8 als Ober=
leutnant der Reserve entlassen. Dabei war er ausgezeichnet mit den
österreichischen Ordensignum laudis, der silbernen und broncenen
Tapferkeitsmedaille, dem Karl-Truppenkreuz und dem Frontkämpferehren=
kreu■.
In diesem Krieg ist er am l5.6.4l einberufen warden und mei=
stens in der Kriegsgegangenenbewachung verwendet. Am l.7.42 ist er
zum Hptm.d.R.z.V. befördert und seit dem 26.7.43 Chef der 4./Ldsch.
Batl.840 Marktredwitz. Er besitzt das KVK. II.Kl.
Beurteilt wird er als pflichteifrig, dienstfreudig, durchaus
zuverlässig, aufrichtig und ehrlich,körperlich stämmig und gewandt mi
sicherer söldatischer Haltung, setzt sieh rücksichtslos und unermüd=
lich ein, besitzt Rednergabe, ist aber etwas langatmis bei mindlichen
Vortrag, bei gutem Verständnis für den Kriegsgefangenen-Bewachungs=
dienst ist er fürsorglich für Untergebene, gesellig und kameradschaft
lich. - Der Tauglichkeitsgrad ist bd.k.v.
Er ist weder gerichtlich noch disziplinar vorbestraft. Der NSDAP
Ortsgruppe Karlsbad gehört er seit ig38 an und gleichzeitig der i,
bei der er seit 30.l.44 Hauptsturmführer ist.
In der Hauptverhandlung ist durch die Angabe des Angeklagter
sowie die vereidigten Aussagen des Hpfw.Feigel, der Uffz.Weigand und
Schneider sowie des Obgefr.Nahr als Zeugen folgender Sachverhalt
festgestellt.
Die 4./Ld.Schtz.Batl.840 Marktredwitz ist auf soviele Kommar
dos verteilt, daß die Angehörigen Lebensmittelmarken erhalten. Der
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Kompaniestab in Marktredwitz ist Stärke von lo bis l4 Mann durch=
schnittlich, bildet eine Kochgemeinschaft, für die eine Frau zum Kochen
angestellt ist,während l Mannder Komp. aushilfsweise Küchendienst
leistet. Die Leute geben hierfür sämtliche Lebensmittelmarken ab, die
zum Mittagessen verwandt werden, während das Abendessen fast ausnahms=
los markenfrei hergestellt wird. Für Sonnabend und Sonntag erhalten die
Leute ihre Lebensmittelmarken für Fleisch und Fett ausgehändigt. Auch
der frühere Kompaniechef Hptm.Gleissner nahm daran teil und gab sämt=
liche Lebensmittelmarken ab. Während seines Urlaubes vom l. bis 29.5.43
vertrat ihn der Angeklagte. Dieser Fragte, ob er auch in dieser Gemein=
schaft essen könne. Hptm.Gleissner antwortete ihm, das könne er, wenn
er die Lebensmitteimarken dafür abgebe. Darauf wiil sich der Angeklagte
nicht mehr erinnern. Die Zeugen wissen dies aber noch bestimmt nach
ihrer vereidigten Aussage. Am Ende des Urlaubs des Hptm.Gleissner ver=
langte der damalige Ve*walter der Küchengemeinschaft Uffz.Schneider,
die Lebensmittelmarken vom Angeklagten, weil dieser bisher nichts ab=
gegeben hatte. Der Angeklagte gab ihm daraufhin 2 Lebensmittelmarken
für Urlauber für je eine Woche. Als Schneider entgegnete, das reiche
nic+ aus, weil der Hptm.vier Wochen mitgegessen habe, erwiderte dieser,
er  dsse auch noch Marken für seine Besuche auf den Kontrollstationen
übrig haben, es genüge doch wohl so. Uffz.Schneider erklärte sich damit
nicht einverstanden, sondern trat ohne Entgegnung weg.
Als der Angeklagte am 20.7.44 als Chef die Kompanie übernommen
hatte, aß er durchschnittlich an jeden 2.Tag weiterhin in der Kochge=
meinschaft bis zum Mai l944, ohne jemals eine Lebensmittelmarke abzu=
geben, während er das Geld-hiefür jeweils pünktlich entrichtete. Die
Üffz. ärgerten sich darüber, daß der Chef keine Marken abgab, und for=
derten auch den damaligen Rechnungsführer, den Obgefr.Nahr auí, die
Marken zu fordern. Dieser traute sich nicht an den Chef heran, der als
streng galt. Der Hptfw. aber, dessen Sache es gewesen wäre, den Chef
auf diesen Mißstand aufmerksam zu machen, sagte zu Nahr, das wolle er
sich aufheben, um noch einen Trummf in der Hand zu haben. Er behauptet,
es hätten seinerzeit Spannungen bestanden mit dem Chef und er habe sich
nicht getraut, ihn wegen der Marken anzugehen.
Der Angeklagte behauptet, nur leichtfertig gehandelt zu haben,
er habe überhaupt nicht an die Notwendigkeit der Markenabgabe gedacht.
Diese Behauptung ist widerlegt durch den Hinweis, den Hptm.Gleissner
Anf g Mai lg44, er müsse Marken abgeben und durch die Tatsache, daß
der üffz. Schneider Lebensmittelmarken für 4 Wochen aigabrxEgrxt ver=
langt hat Ende Mai l943, während der Angeklagte n■r für 2 Wochen abgab.
Der Angeklagte hat damit seinen Untergebenen zugemutet, zu dulden, daß
er ohne Marken abzugeben, von den Lebensmitteln mitaß, die von den
Lebensmittelmarken der Untergebenen angeschafft wurden. Dies ist ein
Mißbrauch der Dienstgewalt nach § ll4 MStGB
Daran ändert nichts, wenn der Angeklagte einmal l5 Pfund
Karpfen an die Kochgemeinschaft weitergegeben hat, die er vom Kreis=
leiter geschenkt erhalten hatte für seine Leute und wenn er einmal
während seines Urlaubs ein Zicklein durch die Kochgemeinschaft ver=
werten ließ, daß er infolge seiner Beurlaubung nicht selbst verzehren
konnte. Der Angeklagte ist als Kompaniechef zur Sorge für das Wohler=
gehen seiner Untergebenen verpflichtet und zwar auch materiell, er hat
dafür zu sorgen, daß jeder die ihm zustehende Verpflegung bekommt. Er
hat sie im Gegensatz dazu dadurch geschädigt, daß er an den Mahlzeiten
ohne Markenabgabe teilgenommen hat, die mit den Marken der Untergebenen
beschafft waren.
Der Angeklagte hat sich dadureh den Vorwurf ausgesetzt, daß
ein Offizier seinen Üntergebenen von deren Lebensmitteln etwas wegnimmt
und ißt. Das ist ein schwerer Vorwurf und eine große Schädigung des
Ansehens des Offizierskorps. Wenn strafmildernd die bisherige Straf=
losigkeit, die gute Beurteilung, der ideale Einsatz für Partei und 4



und seine Prontbewährung im ersten Weltkrieg berüeksichtigt wird,

ist tratzdem die Verfehlung so sohwer, daß Oine Gefängnisstrafe von

9 Monaten schuldangemessen ist, Ein Offizier, der in solcher Weise

seine Untergebenen um Verpflegung schädigt und für solange Zeit,

hat, damit bewiesen, daß er nicht mehr Offizier, d.h. ein Vorbiid

an Lebensführung und Pflichterfüllung ist. Deshalb wird aut Rang=

verlust erkannt, als Nebenstrafe nach § 35 Abs.II Satz 1 MStcB.

gez. Dr. Be ok

Kriegsgerichtsrat.

4.10.44.

a

Ich bestätige das. Urteil vom 4.lo.44.

Von der erkannten Freiheitsstrafe sind 4 Wochen als geschärfter

Arrest zu vollstrecken.

Die Vollstreckung der restlichen Freiheitsstrafe wird ausgesetzt,

um dem Verurteilten Gelegenheit zur Feindbewährung im niedrigsten

Mannschaftsdienstgrad zu geben.

Der Verurteilte ist nach Verbüssung der Teilstrafe zur kämpfenden

Truppe zu versetzen.

Feldkommandostslle, den 29.1l.1944.

Der Befehlshaber des Ersatzheeres und Chef der Heeresrüstung:

gez. H. H i m m le r ,

Reichsführer-4.

Für die Richtigkeit

Die Richtigkeit der

gez. Meissner

Abschrift beglaubigt:

Heeresjustizoberinspektor.

Marktredwitz, 26.12.44.

Siegel.

gez. Unterschrift,

Oblt. u. Btl.Adj.
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H.Pol.F. VII A - 7/45.
Der Befehlshaber Prag, den 27. März 1945.
der Ordnungspolizei
in Prag
Eingeg. an 3 1 MRZ.1945
Ic
Anl.:
+
G.R. mit 1 Anlage im Umlaufverfal
Meiceen 30/
a
M-Gruppenführer Graf Pückler
b
-Brigadefuhrer
DraBerisch
-Brigadefihrer Gelbfhntche
 dy 311.
c
-Brigadeführer Voß.
.1945
d
-Oberfühver Slade
3/4.
e
84.45/m/4.
f
j-OberfuhrerDr.Weinma
) l-Standartenfuhrer Fischer
zur Kenntnis übersandt.
pam
Myu



OKH/GJF/Der Inspekteur (sua)
2 4
der Erginzungsstellen
(l3e.) Regensburg,den lo. Jen. 45.
des Heeres wnd der Waffen-3s
Bismerckpletz 8
PAPZvAII, Oberet.
.
winlsteramt
An den
Höheren SS- u. Polizeiführer (Böh
Eing.:
1 5 JAN. 1945
men/läihren)
21000
Ich melde/ ie Errichtung-der Dienststelle "Inbpekteur (süd)
der Erginzungeptellen desgwegres und der Vaffen-Ss" in Re-
gensburg, Biamarokplatz 8, lernsprechenechluss: 32 44, App.
9 und 08.
NS.CO
Meine persönliche Meldung werde ich in lirze durchführen.
√aucm
Oberst und Inepelteur.
H.POI.F √A-7/45



Iuftgaukomm ndo VIII

Pra3, den 26. März 1945

Führungsgru ps Ia IS

Ar/Zi

3 Az.: 41 b : 0

inlster

Eing.:

2 6 MRZ. 1943

Betr.

Zinführung des Signals "Feindalern".

Bezug:

Fernschreiben des Reichsverteidigungskommissars-im

Sudetenland vom 10.3.45

boe.

Mit Bezugsfernschreiben beantregt Reichsverteidigungskomnissar für

den Reichsverteidigungsbezirk Sudetanland für die Regierungebezirke

Aussig und Karlsbad die Eiffuhruns des Signals "Luftlendealarn",

Inzwischan ist durch Erlass Oberkommando der Luftwaffe - Chef LS -

die Bezeichnung "Luftlandealarn" unter Einbeziehung der Panzervar-

nung einheitlich als "Feindalarn" bezeiehnet worden. Auf die dartber

bereits ergangene Verfugung Iuftgaukoinendo VIii, Puhrungsgruppe Ials

3 Az.: 41 b 10 Br.B.lr. 96/45' offen vox 1.3.45 wird hingewiesen.

Für die Einführung des Signals

"Feindalarm"

in Sudetenland wird

EESTTE

angeordnet:

I. In den Regierungsbesirken

Aussig

und

Karlsbad

ist einheitlich das Signal "Feindelarm" mit sofortiger Wirkung

anzuwenden.

II. Durch das Signal "Feindalarn" werden von den StandortEltesten

Truppen, Zingreifreserven, Volkssturm und alle sonstigen Aowehr-

kräfte alarmiert.

Die Wehrkreiskommandos werden gebeten, den Standorteltesten dan

örtlichen Verheltnissen entsprechende Veitungen zu erteilen.

III.Das Signel "Feihdelarn" besteht:

a) In Ls-Orten mit Großalarmanlegen aus einen 5-Minuten lang

ununterbrochenen Houlton wie bei Fliegeralarm.

Amm i o 2  

3

St.M.√A-6/45
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2

-

Zur Vermeidung vertarrter Heulperioden durch Handauslöeung

ist bei ferngesteuerten Großalarmanlagen mit automatischen

Ableuf das sighal "Fliegerelarn" die Auelösung des Signels

"Feindllarn" durch finflelige Betiitigung in eineE Abstend

von je 60 Selunden vorzune

b) In, LS-Orten ohna Großelarmanlagen in aine: 5-Minuten leng

wëhrenden Alern nit dan-für "Fliegeralarm" bareitgestcll-

ten-Bahelfsalarmitteln.

o) inetelle der Behelfsalaremittel können Kirchonglocken mit

einen 5-linuten langen Sturmleuten gingesetzt werden. Es

ist jeweils des wirkungsvollere Alarnmittel au vehlon.

Bei Varwendung von Kirchenglocken muss die Auslösung des Alar-

mes jederzeit sichergestellt, jede mißbräuchliche Alermierung

ausgeschlossen und dae Sturmlüuton der Kirchenglockan gindgu-

tig von dex sonstigen Iäutan zu unterscheiden sein.

Der Befehlshaber der Ordnungspolizei bein Deutschen Staatsri-

nister für Böhzen und Nähren wird gebeten, zu o.e. Absatz c)

die ndtigon Anweisungen an die drtliohen Iuftschutzleiter und

Kirchenvervaltungon zu geben.

IV. Die Gauleitung der NSDA?. Gau Sudetenland in Reichenberg vird

gebeten, die Bevölkerung dor betreffenden Gebiete über die Be--

deutung des Signels aufzulleren.

V. Die Auslösung des Signale "Feindalarm" ist von den örtlichen

Luftschutzleitarn bzw. don Is-Varnkomandos dürchzuführen, je

'nechdem, wo sich die Auslösungsvorrichtung ftr die akustischen

Alarme befindet.

Die LS-Vernabteilung II het die in Frage kommenden Ls-Vornkor--

.andos singehond über Zwook und Auslßsung des Signals "Faind--

alarm" zu unterrichten und sie anzuveieen, sich mit den zusten-

digen örtlichon Luftschutzlezthe

in Verbindung zu setzen.

041

42175

-
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VI. Der Befehl zur Audßung des Signals "Feindalarn" ist von den

Standortältesten, in Städten und Fandgeneinden ohne_ Stendort-

Eltesten von dem örtlichen Polizeiverwalter zu geben.

Die Wehrkreiskommandos und der Befehlshaber der Ordnungspolizei

bein Deutschen Steatsninister ftr Böhnen und Mähren werden ge--

beten, den Standortätesten bzw. Örtliehen Polizeiverveltern dem-

ensprechende Veisungen zu erteilen.

Verteiler:

Heiohsverteidigungskomnissar für den

Reichsverteidigungsbezirk Sudetenland

Reichenberg

Wehrkreiskomando IV

Dresden

Nirnberg

Yehrkreiekommando XIII 

Befehlshaber der Ordnungspolizei beim

Deutschen Staateminister f.Bühuan u.Mghren

Prag

IS-Warnabteilung II

Reichenberg

Gauleitung der NsDAr. Geu Sudetenland

Reichenberg

Nachrichtlich:

Der Deutsche Stäatsminister fur Böhmen u.lfhren

Prag

als Reichsverteidigungskoniesar

Wehrnachtbevollmtchtigter beim Deutschen

Staatsminister fir Böhmen und Mähren und

Prag

Befehlshaber des Wehrkrs.Böhmen u.Mehren

Hirschberg

Wehrkreiskommando VIII

"eldenburg

IS-Warnabteilung VIII

IGK VIII - Nachrichtenführer

ST- ITA T

LGK VIII - Ia/KRB.

Der Komiandiérende General und

Befehlshaber in Luftgau VItI

gez. Fischer.

General der Flieger .

Fir die Richtigkeit:

M 



Obcrkommando der Luftwaffo

- Führungsstab Ia /Chef

St.Qu., den 2.Febr.45

Nr. 457/45 (I B)

GANGEN

Betr.: Einführung dus Signals "peindalarm"

Vorg.: 0KL - Führungsstab Ia - Arboitss446EB1945V, 000659

A

( 1 II C/B ) v. 26.12.44

5fail

Coutseres Stoatsminieterium

end

Maa

An

OKW -WPSt. Org.

Den Balchishuber der Sicherheitspolizes

OKH -Chef H.Rüst.u.BdE.

u. des SD in Prog

OKN -SKL Adm. Qu. IV LS

durch Fernschrciben

alle Luftfl.Kdos.

voraus

91245

alle Lok im HeimatkriegsgebietBas

BNr

im übrigen Verteiler im Ei.twurf.

Das bishcrige akustische Signal "Luftlandealarm"

gilt in Zukunft sowohl als Warnung vor Luftlandetruppen

und Fallschirmspringern, wic auch als Panzerwarnung und

wind-einhodtlich als " F e i n d a l a r n " buzeichnet.

nisteramt

Im übrigen ist gcmüß Bezugsurlaß zu vorfahren.

Elog.:

2 6. MRZ. 1945

Im Auftrage:

M

AAto

egale

BC

nthr

St.. A- 6 e/45
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Obcrkommando dur Luftwaffo

- Führungsstab Ia /Chef LS

St.Qu., dun 2.Febr.45

Nr. 457/45 (I B)

Betr.: Einführung des Signals "Feindalarm".

Vorg.: OKL - Führungsstab Ia - Arbeitsstab L3

( 1 II C/B ) v. 28.12.44

An

OKW -WFot. Org.

OKH -Chef H.Rüst.u.BdE.

OKN -SKL Adm. Qu. IV LS

durch Fernschrciben

alle Luftfl.Kaos.

voraus

alle Lek im Heimatkriegsgebiut

im übrigon Vertciler im E.twurf.

Das bishcrige altustische Signal "Luftlandealarm"

gilt in Zukunft sowohl als Warnung vor Luftlandetrurpen

und Fallschirmspringern, wie auch ais Panzorwarnung und

wird cinheitlich als " F c i n d a l a r m " buzcichnet.

Im übrigen ist gcmüß Bezugserlaß zu vorfahren.

0

In Auftrage:

Kol
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Obcrkommando der Luftwaffo

- Führungsstab Ia /Chef LS

St.Qu., den 2.Febr.45

Nr. 457/45 (I B)

Betr.: Einführung des Signals "Feindalarm".

Vorg.: OKL - Führungsstab Ia - Arbeitsstab L3

( 1 II C/B ) v. 28.12.44

An

OKW -WPGt. Org.

OKH -Chef H.Rüst.u.BdE.

OKH -SKL Adm. Qu. TV LS

durch Fernschrciben

alle Luftfl.Kdos.

voraus

alle Lok im Heimatkriegsgebiet

im übrigon Verteiler in Etwurf.

Das bisherige akustische Signal "Luftlandcalarm"

gilt in Zukunft sowohl als Warnung vor Luftlandotruypen

und Fallschirmspringern, wie auch als Panzorwarnung und

wird cinheitlich als " F c i n d a l a r m " bezoichnet.

Im übrigen ist gemüß Bezugsurlaß zu vorfahren.

Im Auftrage:

Ko
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Obcrkommando der Luftwaffo

- Führungsstab Ia /Chuf LS

St.Qu., den 2.Fubr.45

-

Nr. 457/45 (I B)

Betr.: Einführung dos Signals "Feindalarm".

Vorg.: OKL - Führungsstab Ia - Arbeitsstab Ls

( 1 II C/B )°v. 28.12.44

An

OKW -WFSt. Org.

OKH -Chef H.Rüst.u.BE.

OKN -SKL Adm. Qu. IV LS

dupch Fernschroibun

alle Luftfl.Kdos.

vorsus

alle Lek im Heimatkriegsgebiut

im übrigon Vertoiler im Eitwurf.

Das bisherige alustische Signal "Luftlandcalarm"

gilt in Zukunft sowohl als Warnung vor Luftlandetrugpen

und Fallschirmspringern, wic auch als Panzoriarnung und

wird cinhoitlich als " F e i n d a l a r m " bezcichnet.

Im übrigen ist gemüß Bezugsurlaß zu vorfahron.

Im Auftrage:

hall



s-Pührungahauptaet
Berlin-Wilmersdorf, 17.Feb. 1945
Inspektion der Artillerie
Kaiserallee 188
Stabe-Offz.Nbl.Tr.u.Gasabwetr
12.84T/Igb.Nr.81G00745TnIst
Betr.: Signal "Luftlande-Alarm*.27.FEB.1945
Befehlshaber der Wefi-
Bühmen und Mahren
An
2 6 FEB 1945
Sonderverteiheo
11I
#Pührungshauptamt, In 4 überreicht dnen Erlaß des Oberkommando
der Luftwaffe, - Arbeitsetab Ls - gur Kenntnisnahme und besonderen
Beachtung.
.i.
gez. Neitzel
H-Sturmbannführer.
Abschrift
16.2.1945
Oberkommando der Luftwaffe
St.Qu., den 28. Fanuar 1945
Arbeitsstab LS
AZ. 41 k 34.50 (1/II C/B)
Betr.:
Signal *Luftlande-Alarm*
Vorgangg OKL. LW.-Puhr.Stab/Arb.Stab LS. Az.41 k 34.5o (1 II C/B) v.
28.12.1944
Anlg.: ohne
An Verteiler
Zu o.a. Erlaß wird von einem Gauleiter als Reicheverteidigunge-
M i  o 
St.M A- 6 d/45
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komerßsar beriohtet, daß Sturmläuten mit Kirchenglocken bereits als

Alarmzeichen bei Hochwassergefahr verwendet wird.

Ee kann daher eine gleichzeitige Verwendung der Kirchenglocken als

Luftlande-Alarm oder für andere Zwecke nicht in Betracht kommen.

Die LGK. regeln im Einvernehmen mit den Gauleitern ale Reichsverteidi-

gungskommissare den Einsatz von behelfsmäßigen Alarmmitteln bei Luft-

lande-Alarm.

Im Auftrag gez. J a c o b

Pür die Richtigkeit:

gex. Unterechrift

Major.

°g°p°'n°°p°pod

o-

42168
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Luftgaukommando XVIi

Wien 126, den 8.Januar 1944

Führungsabt.Ia LS (10)

Ruf: A 36-5-40, K1.116

Betr.: Einführung des Signals "Luftlandealarm"

a

Umstehendz Abschrift des Erlasses OKL Luftw.Führungsstat/Ar-

beitsstab LS (1/II C/B) vom 28.12.1944 wird mit der Bitte um

Kenntnisnahme übersandt.

Cas Signal "Luftlandealarm"-wird verläufig.im Bereich des

Luftgaukommandos XvII noch nicht eingeführt. Für welche Gebiote

und zu welchem Zeitpunkt das Signal eingeführt wird, wire zu ge-

gebener Zeit bekanntgegeben werden.

Verteiler:

Wehrkreiskommandos

Reichsverteidigungskommissare

Gaupropagandaämter

BdO

Führungsdienststellen im Luftgau XVII

Stabsabteilungen

Für das Luftgaukommando

Der Chef des Generalstabes:

Im Entwurf gez.:

Körner

F..R.

Oberst i. Genst.

Volliara

Fl.Stabsing.

St. M. ViA-645
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Absohrift
PmeE
Oberkommando der Luftwaf'fe
St.Qu,, den 28.Dezember 1944
Luftwaffenführungsstab/Arbeitsstab LS
AZ.41 k 34 50 (1IIC/B)
Betr, : Einführung des Signals "Luftlandealarm"
An
o
I
OKW) OKH, OKM
allé Luftalottenkommandos und LGK des Heimatkriegsgebietes
im übrigen Verteiler nur im Entwurf
Im Einverstindnis mit Wchrmachtfihrungssta /Org, wird hefohlen:
1,) Für Gabiete, in denen Absetzen feindlicher LuftLandetruppen oder
Fallschirmspringer zu befürchten ist, wird einheitlich Ras Sig-
nal "Luftlandealarm" eingeführt.
2.) Welehe Gebiete als besenders bedrcht anzusehen sind,bestimmen
die LGK in Zusammenarbeit mit den Reichsverteidigungskommissaren.
3.) Durch das Signal "Luftlandealarn" werden Truppen, Eingreifreser-
ven, Volksstürm und ailo sonstigen Abwehrkräfte álarmiert und er-
greifen die im einzeinen durch die Standortältesten den örtlichen
Verhältnissen entsprechend zu bestimmenden Maßnahmen.
4.) Das Signal "Iuftlandealarn' besteht
a) in LS-Orten'nit GroBalarmanlagen aus einem 5 Minuten lang
ununt-rbrochenen Heulton wie bei Fliegeralarm.
b) in LE-Orten ohne Großalarmanlagen aus einem 5 Minuten lang
währenden Alarn fit den für Fliegeralarm bereitgestellten
Behelfsalarmmitteln.
e) Falls vorhanden, können (in Stelle der Behelfsalarmmittel Kir-
chenglocken mit oinem 5 Minuten langen Sturmläuten eingesetzt
werden. Es ist das jeweils wirkungsvollere Alarmmittel zu
wählen.
-
Falls Kir i nglocken gewählt werden, ist sicherzustellen, daß
der Alarn jederzeit ausgelöst werden kann. Ferner ist dafür
Sorge zu ti tgen, Caß mißbräuchliche Alarmierung ausgeschlosson
ist und daß ias Sturnläuten der Kirchenglocken sich eindeutig
von dem sonstigen Läuten unterscheidet,
5 ) Durch das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda
wird die Bevölkerung ■er etrcffenen Gebiete über die Bedeutung
des Signals aufgeklärt werden.
6.) Die Auslösung des Signals "Luftlandealarm" liegt boi den ört-
lichen LS-Leitern bezw, den Lj-Warnkommandos.
7.) Den Befehl zur Auslösung des "Luftlandealarms" erteilt der Stand-
ortälteste, in Städten und Landeeneinden ohne Standortältesten
der örtliche Polizelvervalter,
Im Aut trag:
Für die Richtigkeit:
gez: L i n d n e r
gez. M ü l l e r
F.C.R.d.A.
isterstys
Oberst
42167
)21b
Fl.Stabsing.
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ni

12. JAN. 1945

Luftgaukommando XvtI

Wien 126, den 8.Januar 1944

Führungsabt.Ia LS (10)

Ruf: A 36-5-40, K1.116

Betr.: Einführung des Signals "Luftlandealarm"

An den

Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Prag

Unstehendz Abschrift des Erlasses OKL Luftw.Führungsstab/Ar-

beitsstab LS (1/II C/B) vom 28.12.1944 wird mit der Bitte um

Kenntnisnahme übersandt.

Das Signal "Luftlandealarm" wird verläufig im Bereich des

Luftgaukommardes XvII noch nicht eingeführt. Für welche Gebiote

und zu welchem Zeitpunkt das Signal eingeführt wird, wird zu ge-

gebener Zeit bekanntgegeben werden.

Verteiler:

Wehrkreiskommandos

Reichsverteidigungskommi■sare

Gaupropagandaämter

BdO

Führungsdienststellen im Luftgau XVII

Stabsabteilungen

Für das Luftgaukommando

Der Chef des Generalstabes:

In Entwurf gez.:

Körner

F.. R.

Volare

Oberst i. Genst.

Fl.Stabsing.

n Yerpany 2  p 

$\A-6/4$

St.M.
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Oterkommando der Luftwaf'fe
St.2u., den 28.Dezember 1944
ftwaffenführungsstab/Arbeitsstab LS
41 k 34
09
(4IIC/B)
r.: Einfükrung des Signals "Luftlandealarm"
An
OKW, OKH, OKM
allé Luftflottenkommandos und LGK des Heimatkriegsgebietes
im.übrigen Verteiler nur in Entwurf
Im Einverständnis mit Wchrmachtführungsstab/Org. wird befohlsw:
1.) Für Gobiete, in denen Absetzen feindlicher Luftlandetruppen oder
Fallschirmsgringer zu befürehten ist, wird einheitlich Aas Sig-
nal "Luftlandealarm" eingeführt,
2.) Welche Gebiete als besonders bedroht gnzucehen sind,bestimmen
die LGK in Zusammenarteit mit den Reichsverteidigungskomnissaren.
3.) Durch das Signal "Luftlandealarm" werden Truppen, Eingreifreser-
ven, Volkssturm und allo sonstigen Abwehrkräfte álarmiert und er-
greifen die in einzeinen durch die Standcrtältesten den örtlichen
Verhältnisse: tntsprechend zu bestimmenden MaZhahmen.
4 ). Das Signal "patlandealarn' besteht
a) in LS-Orten hit Großalarmanlagen aus einem 5 Minuten lang
ununt-rbrochenen Heulton wie bei Fliegeralarm.
b) in ES-Orten ohne Großalarmanlagen aus einem 5 Minuten lang
währenden Alarm mit den für Fliegeralarm bereitgestellten
Behelfsalarmmitteln.
c) Falls vorhanden, können an Stelle der Behelfsalarmmittel Kir-
chenglocken mit oinem 5 Minuten langen Sturmläüten eingesetzt
werden. Es ist las jeveils wirkungsvollere Alarmmittel zu
wählen.
Falls Kirehenglocken gewänlt werden, ist sicherzustellon, daß
der Alarn jederzeit atsgelöst werden kann. Ferner ist dafür
Sorge zu tragen, daß mißoräuchliche Alarmierung ausgeschlossun
ist und daß das Sturmläuten der Kirchenglocken sich eindeutig
von dem sonstigen Läuten unterscheidet,
5. ) Durch das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda
wird die Bevölkerung der jetroffenen Gebiete über die Bedeutung
des Signals aufgeklärt werden.
6.) Die Auslösung äes Signals "Luftlanäealarm' liegt bei den ört-
lichen LS-Leitern bezw, den LS-Warnkommandos.
7.) Den Befehl zur Auslösung des "Iuftlandealarms" erteilt der Stand-
ortälteste, in Städten und Landgeneinden ohne Standortältesten
der örtliche P-lizeivervalter,
In Avt trag:
Für die Richtigkeit:
gez. I in d n e r
gez, M ü l l e r
F.d.R.d.A.
Oberst
lland
ltre
42166
d*Fl.Stabsing.
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Abteilung Kulturpolitik

Prag den 9. März 1945

IV/l - 5400 -

vinisteramt

An das

10 MRZ.1945

J.:

Ministeramt

im H a u s e .

Betr.: Kulturelle Truppenbetreuung und Künstler-Kriegseinsatz.

Bezug: Meine F.S. an Staatssekretär Dr. Naumann vom 25.9.1944

und vom l8.1.l945. (Telefonische Anfrage des Ministeramts).

Anl.:1.

Als Anlage überreiche ich Abschrift des Antwortschreibens

von Staatssekretär Dr. Naumann vom 27.1.1945.

M

Im Auftrag:

m Yrryamo thi 

Hng 16.1:mr Subal. Wolf

St. M. VA- 4 a/45
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Abechrift.

Der Stsatssekretir

Berlin, 27. Januar 1945

im Reichaninisteriun

für Volksaufalürung und Irópaganda

Geschäftszeichen: Dr. B/Ar.

An das

Staataministeriun Frag,

z.Hd. Eerrn Pg. Wolf,

PEaS.

Retr.i Pernsohreiben Kr. l8col vom ls.1.45;

Künstler - kriogeeinsatz.

Lieber Parteigenosse Volf !

Die Abteilung Kultur unseres Kauses hat bereits verfugt, dase

Einsätze der wenigen lietenmäsaig abgeschirmten Künstier zurzeit

nur in Gaubereich nach den Diepositionen der Reichspropaganda-

änter des Wohnsitzes dieser Künstler durchzuführen sind, sofern

sio hierfür Überbaupt neben ihrem Einsatz in Funk und Pilm greig-

bar aind. Das Deutsohe Philharmonische Örchester ist für den Film

unentbehrlich, weswegen dieeonet etwe noch denkbaren konzertanten

Veranetaltungen beibohaltenwerden können. Veranstaltungen der

Truppenbetreuung sind gruhjzetelich verboten; soweit, wie fallweise

auch hier bekannt wurde, Abseke Veranstaltungen im lege direkter

Pühlungnahae mit militälrischen Dienstatellen durchgeführt wurden,

wird es Aufgabe der Reichepropagandaämter sein, die atrikte Ein-

haltung dee Verbotes zu überwachen. Jn Sinne dieser Weisung wurde

die Sohliessung des Wehyrpchtkabaretts in Prag auch von uns aus

dringend anempfohlen-dch gebilligt.

Heil Hitler !

3hx

gez. Dr. Maumann

-
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Der Befehlshaber

inistoram prag, den13. Januar 1945.

der Waffen-4h

Nürnberger Straße 27

to

1 Q. JAN. 1945

Böhmen und Mähren

Betr.: Zusammenarbeit Wehrmacht-Waften-i in Standorten

Anlg.: -9-

An

Persönlich!

4-Standartenführer Dr. G i e s

Prag IV

Anlage zurück.Ich habe Abschrift mit entsprechender Stellungnahme

dem -Führungshauptamt zugeleitet.

Antiuen

82888

4-Gruppenführer und

Generalleutnant der Waffen-

Zom Borgange1.

St.M.√A-3/45g



3y
Der Befehlshaber
Prag, den
8.Januar 1945
der Waffen-4
Nürnberger Straße 27
Böhmen und mähren
Persönlich
33
An
Inlsteramt
j-Standartenführer Dr.Gies
- 9. JAN. 1945
Land Otick.
Prag IV
Le.
Anlage zurück.Diesseits bestehen keine Klagen über mangelnde
Zusammenarbeit.In einigen Garnisonen sind nur #-Standortälteste
inecew vie
und diese müssen in den einzelnen Fällen Meldung an den WBv
erstatten.Es ist diesseits angeordnet worden,daß diese Meldun-
gen über meine Dienststelle zu laufen haben.Eine Änderung des
hield das
bisherigen Zustandes erscheint in keiner Weise erforderlich.
Woticeln
bl. sitaingvdaigtame
digen?
H-Gruppenführer und
Generalleutnant der Waffen-i
/
hoL
45.
SMA-3a/45g



Abschrift!

Nas

Eing.:

CS-

Geheim!

4.1. (20,30)

An Gen.Bev. beim Dt. Staatsminister

f.Böhmen und Mähren, Prag.

Betr.: Zusammenarbeit Wehrmacht - Waffen-4 in Stand-

orten.

Mitteilung erbeten, welche Erfahrungen in der Zusammen-

arbeit zwischen Wehrmacht und Wafien-4 in folgenden Fäl-

len vorliegen:

1. Unterbringung von Einheiten der Waffen-4 in Stand-

orten mit Wehrmachtstandortältesten ( - Bereichsälte-

sten).

Ist Unterstellung unter Wehrmachtstandortältesten

( - Bereichsältesten) notwendig ?

2. Unterbringung von Einheiten der Wehrmacht in Standorten

6-5 .43

mit -Standortältesten.

A. Ist Unterstellung unter 4-Standortältesten erfor-

Oicheer

derlich ?

B. Ist Unterstellung des W-Standortältesten unter

Eesu Dirtale

Wehrkreisbefehlshaber notwendig ?

.e. OKW / W Allg. (Röm. II D) Nr.1393/44 G V 4.1.45.

I.A.

gez. P ro l i u s ,

Major u. Gruppenleiter.

/

45.

V-3/459

O1



, den 24. Januar 1945.

39

W

1945

.

1.) An Herrn

24.

Oberstleutnant und Geschwaderkommodore Hogeback,

Pra g - Rusin.

Sehr verehrter Herr Hogeback !

Für das nette Album über den Besuch beim Kampfgeschwa-

der 6 danke ich herzlich. Ich habe mich über Ihre Auf-

merksamkeit sehr gefreut.

Mit freundlichen Grüßen und

HeilHitler!

Ihr

/

2.) Z.d.A.

3S131



0hs

Kampfgeschwader (J) 6

Gefechtsstand, am 15.1.1945

Ia

Anschrift nur:

Br.B.Nr.Ub0/45 geh.

Feldp.Nr. L 4o 338 Lg.Pa.Dresden

Bezug: Persönliche Unterredung Standartenführer Giesßblstram

Oberstleutnant Hogeback.

Sag:

18. JAN. 1945

Betr.: Geländefreigabe für Schiessplatzanlage.

Anlagen: -3-

An

Chef des Ministeramtes

beim Staatsminister für

Böhmen und Mähren

Herrn Standartenführer Giess

Prag

Das Geschwader benötigt für die Ausbildung der in Kletzan

liegenden Gruppe einen Luftschiessplatz und bittet daher um

Freigabe des Geländes bei der Höhe 249 - 1,2 km NN-ostwärts der

Ortschaft Pamentzke-Bretzany als Schiessplatz zum Schiessen aus

der Luft.

In der Anlage übersendet das Geschwader 2 Karten mit dem

eingezeichneten Schiessplatz und der Einverständniserklärung

des Eigentümers, Firma Scheller A.-G., Prag-Gbell.

A.B.i.V.

0ps

G

Hauptmang und Adjutant

nachrichtlich:

Kdo.Fl.H.Ber. Prag

M jy  t1

St.M\t-2{2/45q

84/46g



Aulag yi K.g.6 Ia Absohrift.

Jungfern-Bresohan,3o.11.44

gifim 06085/e5

Einverständniserklärung

Der Unterzeichnete erklärt als Verwalter der von der

Firma S c h e l 1 e r genutzten Parzelle -........

sein Einverständnis, dass dort in der Zeit vom l.Dezember 1944

bis 31.Januar l945 den Bestimmungen gemäss mit Bordwaffen aus der

derrrdesssn

F.d.R.d.A.

ccodddo

WM

Hof Jungfern-Breschan

gez. Unterschrift

Major und Kommandoführer
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Geheim!

0608575

Anlage 1 zu Br.B.Nr. 063/45 geh.

esre

642

lo

Scheiben

Deckung

Anflugrich

0

235

0
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

26. Januar

und des SD

Prag, den

19.45

XIX, Kastanionallee 19

-IV-35y/45y

Tgb. Nr. B. d. S.

Bitte bel der Antwort vorstehendos Geschäftszeichen und Datum anzugeben.

An das

Ministeramt

2 9. JAN. 1945

Prag

Anbei reiche ich den dortigen Vorgang nach Kenntnisnahme

zurück. Auch von hier aus wurde mit dem WB wegen Weiter-

schleusung des Kriegstechnischen Instituts in das übrige

Reichsgebiet Fühlung genommen.

I. A.

muruee

Gon Vorany 3 e

4.M√A-1b/45q

141



Wehrmachtbevollmächtigter beim
Prag,den 17.Januar 1945,
aansn
Deutschen Staatsminister für Böhmen
und Mähren und Befehlshaber im Wehrkreis
Jonset
Böhmen u.Mähren
19. JAN. 1945
An den
na.:
Ia Nr. 291 /45 geh.
Deutschen Staatsminister für Böhmen u.
Mähren,z.H.von Herrn Ministerialrat Dr.Gies
E r.:Ung.Kriegstechn.Institut.
Prag_IV.
&:  Zurückgereicht mit dem Bemerken,dass von dem eingetroffenen Vor-
kommando der Grossteil beim Heeresforstamt in Horschowitz,Einzelpersonen
e
vorübergehend in Bettlern,Cerhowitz und Hostomitz untergebracht wurden.
 Vom Ung.Kriegstechn.Inst.selbst stehen je ein Transport am Bahnhof Locho-
switz und Horschowitz.Die Transporte werden nicht ausgeladen.Der Kommandant
e& des Inst.Generallt.Harmos befindet sich zur Zeit in Berlin zwecks Ermitt-
lung eines neuen Zielortes ausserhalb des Protektorats.Sobald dieser fest-
steht,werden die Transporte und das Vorkommando abgeschoben.  ss
. sacr.4
Für den Wehrmachtbevollmäehtigten u..sa
Befehlshaber
.Der Chef des Generalstabes
UE
Generalmajor.
-TLEBN
gew dadragord d d 
bsh/gl-f\}$
799/458
MMM



4e45
ret
icomt encral
Oberinspekter Dombrovski, Reichsauftragsverwaltung Beraun
gibt im Auftrag von Dr. Remplik folgende Meldung durch:
1e1d.
dicgale
Ungarische Truppèn werden mit ihren Familienangehörigen
ceded
1
den Bezirk Beraun, und zwar in die Umgebung des Truppenü-
C4
bungsplatzes Kammwald, verlagert. Die Familienangehörigen
sollen innerhalb kürzester Zeit ins Altreich weitergeschleust
éle eis derd
werden. Die Stärke der Truppen beträgt nach Mitteilung von
Generalmajor Thams etwa 1800 bis 2000 Mann. Die Vorkommandos
terrd
Loa
sind bereits in den Gemeinden in der Umgebung des Truppen-
&  übungsplatzes innerhalb des Bezirkes Beraun eingetroffen.
2id20 ecs .aw 13.1.1945.
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St.M. VII A - 1 a/45 g.

Prag, den 3. Januar 1945.

ojin

AO MAL.I

Seheim

I

G.R. mit 1 Anlage

b-Standartenführer Weinmann

unter Bezugnahme auf den Jnhalt der Anlage zur Kenntnis

übersandt.

AR

Jch bitte, zur Sache baldigst eine Entscheidung von

-Obergruppenführer Frank herbeizuführen, der, wie ich

einer Unterhaltung mit General Toussaint gelegentlich

der Anwesenheit von -Obergruppenführer Höfle entnahm,

gegen die Verlegung ungarischer Militäreinrichtungen

in das Protektorat erhebliche Bedenken hat. Jch wäre

dankbar, wenn Sie mich über die von töbergruppenführer

Frank getroffene Entscheidung unterrichten würden.

X

4-Standartenführer.

M-1o
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

Prag, den 10. I. 1945

und des SD - (B) - 119/45f

Gtynlisterar

Urschriftlich:

11. JAN. 1944

an

1.:

4-Standartenführer Dr. G i e s

PRAG

@spe

-

unter Bezugnahme auf die fernmündliche Rücksprache zurück.

In der Besprechung zwischen O'gruf. F r a n k und General

T o u s s a i n t ist eine endgültige Entscheidung nicht

getroffen worden. Ich habe anschließend O'gruf. F r a n k

nochmals auf den Sachverhalt angesprochen. Da die Verlegung

des ungarischen kriegstechnischen Institutes auf den Trup-

penübungsplatz Kammwald bereits im Gange ist, kann dagegen

kein Einspruch mehr erhoben werden.

Die Genehmigung zur Umsiedlung von Familienangehörigen

nach Kammwald hat O'gruf. F r a n k nicht gegeben. Bevor

wer in dieser Frage eine Entscheidung treffen will, sind

ihm eine Aufstellung über den Personenkreis und ein Berich+

über die Unterbringungsmöglichkeiten in Kamnwald vorzule-

TOV

gen. Ich habe den Vertreter des Auswärtigen Amtes, Gesandten

V. L u c k w a l d, unterrichtet, mit der Bitte, den unga-

ris■hen Generalkonsul entsprechend zu verständigen bzw.

 die angeforderten Unterlagen beizubringgy.

-

T.

sotietW-Standartenführer

912

new

mab

Mi

onrellontey inst

979304

zetiinettebnete-
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Prag, den 2. Januar 1945.

0

St.M. VII A - 1/45 g.

Geheim

E

1.

Vernerk:

4-Standartenführer Weinmann teilte fernmündlich mit, dass

die ungarische kriegstechnische Versuchsanstalt nach Kamm-

wald verlegt werde. Gesandter v.Luckwald habe die Bitte

des Generalkonsuls v.Spanyi übermittelt, es solle den Fa-

milienmitgliedern der Angehörigen der Versuchsanstalt der

Aufenthalt im Protektorat gestattet werden. Eine Rückfrage

bei General Ziervogel ergab, dass die Verlegung der An-

stalt nach Kammwald tatsächlich befohlen sei. Weitere un-

garische Militäreinrichtungen würden folgen. Ziervogel war

der Auffassung, dass Einwendungen gegen diese Massnahmen

schwer möglich seien, erkannte aber an, dass für das Pro-

tektorat bei der Anspannung des Abwehrapparates derartige

Verlegungen eine nachrichtendienstliche Gefahr erster

Ordnung seien. Zweifellos würde dem englischen und russi-

schen Nachrichtendienst durch die Massnahmen gute Ansatz-

möglichkeiten zur Betätigung im Protektorat geboten. Zier-

vogel will die Angelegenheit mit General Toussaint be-

sprechen, der seinerseits - ebenso wie' Standartenführer

Weinmann - dem Herrn Staatsminister Vortrag halten will.

Ziervogel war abschliessend der Meinung, dass die Fami-

lienmitglieder von Angehörigen ungarischer Militäreinrich-

tungen selbstverständlich ihren Wohnsitz nicht im Protek-

torat nehmen könnten.

2.)

K.H. mit diesem Vermerk

dem Herrn Staatsminister

mit der'Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.


